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Begründung 
 

1.  Anlass und Ziel der Planung 

 

Die Stadt Koblenz beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 65a ăQuartiers-

entwicklung Rauental/Goldgrube, Bahnhaltepunkt Verwaltungszentrum II, Teilbereich 

Süd ð Bahnquerung und bahnbegleitender Fuß -/Radwegò. 

Anlass für die Planu ng  ist primär di e Weiterentwicklung des städtischen Rad - und Fuß-

wegenetzes. Die brachliegenden Flächen werden im Sinne der Nachhaltigkeit wieder 

einer Nutzung  ð hier als Fuß- und Radwegeverbindung - hinzugeführt . Die Verbindung des 

Stadtteils Goldgrube mit dem Stadtteilze ntrum (zentraler Versorgungsbereich) in Rauen-

tal durch eine Fuß -/Radwegebrücke soll für eine flächendeckende Versorgungsstruktur 

sorgen und  durch die Stärkung des Radverkehrs in Verbindung mit dem geplanten neuen 

Bahnhaltepunkt  einen Beitrag zum Klimaschut z leisten, da durch die geplanten Wege-

beziehungen zu erwarten ist, dass langfristig eine Reduzierung des motorisierten Individu-

alverkehrs zugunsten des Rad - und Fußverkehrs in den umliegenden S tadtteilen erfolgt. 

Auch aufgrund der unmittelbaren Nähe zu wic htigen Einrichtungen der Bundes - und Lan-

desverwaltung (z.B. Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bun-

deswehr , Oberfinanzdirektion, Landesamt für Vermessung und Geodäsie) sowie der me-

dizinischen Versorgung (z.B. Krankenhäuser Marienh of und Kemperhof) als auch zu den 

Versorgungseinrichtungen , ist diese Verbindung wünschenswert.  

Das weiterhin vom Bahnbetrieb beanspruchte, zwölf Gleise umfassende und rund sech-

zig Meter breite Gleisfeld (Moselstrecke) bildet zwischen den Straßenunterführ ungen  an 

der Lindenstraße / David -Röntgen Straße im Osten und dem Heiligenweg im Westen auf 
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etwa 1,7 km Länge derzeit eine unüberwindliche Barriere, die die beiden Stadtteile von-

einander trennt.  

Durch das Planverfahren sollen die planungsrechtlichen Vorau ssetzungen für die Fuß - 

und Radwegbrücke sowie die Fuß - und Radwegverbindungen geschaffen werden. Im 

Weiteren soll z ukünftig ebenfalls  ein Bahnhaltepunkt die Stadtteile Rauental und Gold-

grube an den Schienennetzverkehr anbinden und damit  die Erreichbarkeit  der dort an-

gesiedelten wichtigen Funktionen (Verwaltungszentrum, Krankenhäuser, Schulen)  ver-

bessern . Der Bahnhaltepunkt  selbst ist nicht Bestandteil des vorliegenden Bebauungspla-

nes, jedoch wird mit dem vorliegen Bebauungsplan bereits die Erreichbarkeit des zu zu-

künftig geplanten Bahnhaltepunktes gesichert . 

Der Bebauungsplan wird im Regelverfahren mit Umweltprüfung aufgestellt. Der ursprüng-

liche Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 65a ăQuartiersentwicklung Rauental, 

Bahnhaltepunkt Verwaltungszentr um IIò wurde in der Sitzung des Stadtrates am 

13.11.2015 gefasst.  Nach dem Konzeptionsbeschluss (am 06.12.2016 im seinerzeit zustän-

digen FBA IV) und der Durchführung des frühzeitigen Beteiligungsprozesses zu Beginn des 

Jahres 2017, wurde der Geltungsbereic h des Bebauungsplans Nr. 65a in die Teilbereiche 

Nord und Süd aufgeteilt.  Der Bebauungsplan Nr. 65a Teilbereich Nord wurde mit der öf-

fentlichen Bekanntmachung am 18.09.2019 rechtsverbindlich.  

Die Aktualisierung und Erweiterung des Aufstellungsbeschlusses z um Bebauungsplan   

Nr. 65a ăQuartiersentwicklung Rauental/Goldgrube, Bahnhaltepunkt Verwaltungszent-

rum II, Teilbereich Süd - Bahnquerung und bahnbegleitender Fuß -/Radweg ò wurde in der 

Sitzung des Stadtrates am 16.11.2023 gefasst.  Hierdurch wurde der Geltung sbereich er-

weitert und die Bezeichnung des Bebauungsplans angepasst bzw. ergänzt.  

 

Abb. 1: Übersicht mit dem Planungsgebiet in rot                Quelle  Luftbild : Geoportal , 06.05.2024 
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2.  Lage und Größe des Plangebietes 

 

2.1 Abgrenzung des Geltungsbereichs  

Der Geltungsbereich  weist eine Gesamtfläche von ca. 3,01 ha auf .

 

Abb. 2: Stadtplan Koblenz                  Quelle:  GeoPortal Koblenz , 06.05.2024 

 

Erschlossen wird das Gebiet über die Behringstraße  sowie die aufzuwertenden Zuwegun-

gen aus Richtung Koblenzer/Moselweißer Straße und vom Heiligenweg kommend ent-

lang der Bahngleise. Im Stadtteil Goldgrube wird es über die Bogenstraße erschlossen.  

 

2.2 Derzeitige Nutzungen und Bestand 

Im Stadtteil Rauental  liegen westlich der Behringstraße zwischen den Gleisen der Mosel-

strecke und der Moselweißer Straße in erheblichem Umfang Bahnbetriebsflächen des 

ehemaligen Moselgüterbahnhofs brach. Nördlich angrenzend an diese Flächen haben 

sich an der Moselweißer Straße / Koblenzer Straße in den vergangenen Jahren verschie-

dene Nutzungen angesiedelt (siehe Abb. 3). Neben einer Seniorenresidenz sind dies ins-

besondere ein Discounter und ein Verbrauchermarkt. Diese sind Bestandteil des zentra-

len Versorgungsbereichs des Stadtt eilzentrums Rauental, das sich entlang der Moselwei-

ßer Straße bis zum Saarplatz im Osten erstreck t. Neben drei Schulen, dem Hauptfriedhof 
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und dem Landesamt für Mess - und Eichwesen sind innerhalb des Stadtteils  Goldgrube  

überwiegend Wohnnutzungen vertreten.  Im Südwesten des Plangebietes befinden sich 

im Bestand Grünflächen mit einem zusammenhängenden Baumbestand, welcher als er-

haltenswert eingestuft und gesichert wird.  

 

 

Abb. 3: Umgebungsbebauung, Luftbild                Quel le: Geoportal Koblenz, 06.05.2024 

 

3.  Übergeordnete Planungen 

 

3.1 Landesentwicklungsprogramm 

Entsprechend den Aussagen des Landesentwicklungsprogramms IV (2008)) liegt die 

Stadt Koblenz in einem hoch verdichteten Raum und ist als Oberzentrum ausgewiesen.  

Koblenz gehört nach dem Grundsatz G 18 zu Kapitel 2.2 ăLandesweit bedeutsame Ent-

wicklungsbereiche und -schwerpunkteò zum Entwicklungsbereich Koblenz / Mittelrhein / 

Montabaur (Entwicklungsbereiche mit oberzentraler Ausstrahlung und oberzentraler 

Funktion)  und  ist nach der Gesamtk arte zum LEP IV als Oberzentrum ausgewiesen. Nach 

Ziel Z 36 zu Kapitel 3.1.1 ăZentrenstruktur, Mittelbereiche und mittelzentrale Verb¿ndeò 

sind die Oberzentren Standorte oberzentraler Einrichtungen und Verknüpfungspunkte im 

System der großräumigen Verkehrs achsen und in ihrer besonderen Versorgungs - und Ent-

wicklungsfunktion zu sichern.  
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Nach dem Grundsatz G 159 zu Kapitel 5.1.5 ăFahrrad- und FuÇwegeverkehrò sind die Be-

dürfnisse des Fahrrad - und Fußwegeverkehrs im Rahmen der Siedlungs - und Verkehrspla-

nung insb esondere durch die Sicherung und Entwicklung umweg - und barrierefreier Fuß - 

und Radwegenetze zu berücksichtigen. 1 

 

3.2 Regionaler Raumordnungsplan 

Der RROP stellt das Plangebiet ¿berwiegend als ăFunktionales Netz des ºffentlichen Ver-

kehrs ð Großräumige Ver bindung (N)ò dar. Gemäß Grundsatz G 109 soll die  Verkehrsnetz-

gestaltung zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Teilräumen der Re-

gion beitragen . Arbeits - und Ausbildungsstätten sowie öffentliche und private Dienstleis-

tungseinrichtungen und  Erholungsgebiete sollen in zumutbarem Zeitaufwand erreichbar 

sein. Die Versorgungsfunktion der Zentralen Orte für den jeweiligen Versorgungsbereich 

soll begünstigt und gefördert werden. 2 

Der RROP macht folgende Aussagen zum Radwegenetz 3: 

 

ăDie Gestaltung und der Ausbau des Radwegenetzes sollen  

¶ zusammenhängende Netze, auch durch Schließung von Lücken schaffen,  

¶ attraktives Umfeld bevorzugen,  

¶ die Verkehrssicherheit erhöhen,  

¶ die soziale Sicherheit und das Sicherheitsempfinden verbessern,  

¶ Radwege möglichst ohne größere Umwege führen,  

¶ größere Höhenunterschiede und längere Steigungsstrecken vermeiden,  

¶ Radwege mit dem Schienenpersonenverkehr verkn¿pfen.ò 

 

                                                           
1 Ministerium des Inneren und für Sport des Landes Rheinland -Pfalz: Landesentwicklungsprogramm (LEB IV), 

Mainz, 14. Oktober 2008, S. 156. Abrufbar unter: www.mdi.rlp.de/  (zuletzt abgerufen am 06.05.2024)  
2 Planungsgemeinschaft Mittelrhein -Westerwald: Regionaler Raumordnungsplan Mittelrhein ð Westerwald 

(Text), Koblenz 2017, S. 56. Abrufbar unter: www.mittelrhein -wester wald.de/  (zuletzt abgerufen am 

06.05.2024) 
3 Planungsgemeinschaft Mittelrhein -Westerwald: Regionaler Raumordnungsplan Mittelrhein ð Westerwald 

(Text), Koblenz 2017, S. 66. Abrufbar unter: www.mittelrhei n-westerwald.de/  (zuletzt abgerufen am 

06.05.2024) 

http://www.mdi.rlp.de/
http://www.mittelrhein-westerwald.de/
http://www.mittelrhein-westerwald.de/
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Abb. 4: Auszu g aus dem RROP 2017    Quel le: Planungsgemeinschaft Mittelrhein 

Westerwald, 06.05.2024 

 

Durch den neuen Radweg im Geltungsbereich dieses Bebauungsplan es wird die Verbin-

dung zwischen den Stadtteilen Rauental , Goldgrube und Moselweiß für den Radverkehr 

verbessert. Weiter wird d ie Erreichbarkeit zwischen Innenstadt, Verwaltungszentrum  sowie 

dem Nahversorgungszentrum Rauental für den Radverkehr aufgewertet . Der geplante 

Haltepunkt w ürde unmittelbar angeschlossen , das Verwaltungszentrum w ird an das Rad-

wegenetz angeschlossen . Die Verkehrssicherheit der Radfahrer wird erheblich verbessert, 

da zwischen Behringstraße und Heiligenweg keine Straßennutzung mehr erfolgen muss.  

Die Inhalte des Bebauungsplans entsprechen den Zielen und Grundsätzen d es LEP IV und 

des RROP. 

 

3.3 Bauleitplanung 

 

3.3.1 Rechtswirksamer Flächennutzungsplanung 

Nach § 8 (2) BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.  

Der Flächennutzungsplan der Stadt Koblenz stellt für den Stadtteil Rauental gemisch te  

Bauflächen  sowie  überwiegend Sondergebiete nördlich der Koblenzer Straße dar . Der 
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Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich zum Großteil innerhalb der ausge-

wiesenen Flächen für Schienenverkehr. Nördlich grenzen Misch - und Gewerbe flächen  

an d as Plangebiet.  Südlich schließen die Wohnnutzungen in der Goldgrube an. Die Schie-

nenverkehrsfläche trennt derzeit die unterschiedlichen Funktionen voneinander.  

Eine Änderung des Flächennutzungsplans (FNP)  im Parallelverfahren  ist nicht erforderlich. 

Au fgrund  der Maßstabsebene stellt der FNP ð abgesehen von überörtlichen bedeutsa-

men Straßenverbindu ngen ð innerhalb von Bau -, Grün - und Schienenverkehrs flächen o-

der sonstigen Flächen keine  Fuß- oder Radwegeverbindungen - wie vorliegend geplant  

- dar.   

Die vorliegende Planung entspricht  daher  dem Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 Satz 

1 BauGB, da keine Abweichungen aus dem Flächennutzungsplan gegenü ber der Pla-

nung erkennbar sind.  

 

 

Abb. 5 : Flächennutzungsplan mit  Planungsgebie t                     Quel le: Geoportal Koblenz,  

29.08.2024 

 

3.3.2 Planentwurf zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes 

Der rechtswirksame FNP der Stadt Koblenz stammt in seiner Grundstruktur aus dem Jahr  

1981 und wurde seitdem durch zahlreiche Änderungen ange passt. Um auch in den 

nächsten Jahrzehnten als zeitgemäße Grundlage für die städtebauliche  Entwicklung die-

nen zu können, soll der FNP neu aufgestellt werden. Mit Beschluss vom 24.06.2 021 hat der 
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Koblenzer Stadtrat einen Entwurf der Planzeichnung und der Be gründung für d ie frühzei-

tige Beteiligung der Öffentlichkeit gemä ß § 3 Abs. 1 BauGB beschlossen.  

Am 21.07.2023 hat der Stadtrat de n Entwurf zur Fortschreibung des FNP sowie die Durch-

führung der förm lichen Beteiligung beschlossen. Die Offenlage fand im Zeitr aum vom 

11.09.2023 bis zum 23.10.2023 statt.  

Der Entwurf des FNP stellt gemäß Abbildung 6 im Geltungsbereich vorwiegend Grün - und 

Schienenverkehrsflächen dar. Anteilig für die kleinteiligen Anschlüsse an das bestehende 

Verkehrsnetz sind Wohn - und Mischgeb ietsflächen dargestellt. Die planerische Konzep-

tion ð hier die Errichtung einer Fuß - und Radwegebrücke über die Bahnanlagen sowie 

von  Fuß- und Radwegeverbindungen ð steht im Planbereich den Darstellungen des  in 

Neuaufstellung befindlichen  FNP nicht entgege n. Der vorliegende Bebauungsplan  ent-

spricht daher dem Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB auch in Bezug auf 

die Darstellungen des in Neuaufstellung befindlichen Flächennutzungsplanes.  

 

 

Abb. 6: Auszug aus dem Entwurf Planzeichnung FNP Neuaufstellung       Quel le: Stadtverwal-

tung Koblenz , 06.05.2024 

 


























